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Dieses Buch ist Ihr Rüstzeug für die tägliche 
Praxis bei der Verteidigung in Verkehrs-
delikten und Ihr idealer Begleiter für die 
Gerichtsverhandlung. Es überzeugt durch 
den am Mandat ausgerichteten und fallbe-
zogenen Aufbau, zahlreiche Tipps, War-
nungen vor typischen Fehlerquellen und 
Vorschläge zum taktischen Vorgehen. Die 
klare Untergliederung in sechs Teilbereiche 
hilft Sachverhalte schnell aufzufinden.
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Erfasst werden folgende Themenbereiche:
• Teil 1: Im Vorfeld der Verteidigung
 (Bevollmächtigung, Gebühren, Rechts-
 schutzversicherung, Verjährungsfragen),
• Teil 2: Verteidigung in Bußgeldsachen
 (Geschwindigkeits- und Abstandsmes-
 sungen, Rotlichtverstöße), 
• Teil 3: Alkohol und Drogen im Straßen-
 verkehr sowie Straßenverkehrsgefähr-
 dung,

• Teil 4: Unfallflucht, andere Verkehrsstraf-
 taten,
• Teil 5: Rechtsfolgen,
• Teil 6: Verkehrsverwaltungsrecht.

Berücksichtigt sind aktuelle Entschei-
dungen u.a. zum Akteneinsichtsrecht in 
Bußgeldsachen und zu E-Scootern und 
E-Bikes sowie wichtige Gesetzesänderungen 
z.B. von StGB (Kraftfahrzeugrennen, Fahr-
verbot als Nebenstrafe), StPO (Entnahme 
von Blutproben) und StVO (Handynutzung). 
Besonderer Wert wird auf die notwendigen 
Bezüge zu verwandten Rechtsgebieten wie 
Versicherungs-, Gebühren- und Verwal-
tungsrecht gelegt.
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Der Autor, Justizrat Hans-Jürgen Gebhardt, 
ist seit vielen Jahren Fachanwalt für Ver-
kehrsrecht und gilt durch seine zahlreichen 
Publikationen und Lehrgänge zum Thema 
als ausgewiesener Experte. 

www.anwaltverlag.de
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Hinweis
Die Ausführungen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. 
Sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer 
Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung für die Formulierung von Verträgen, 
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Autoren und Verlag freuen sich auf Ihre Rückmeldung. 



Vorwort

Neue gesetzliche Regelungen, wie z.B. zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen (§ 315d
StGB), Entnahmen von Blutproben (§ 81a StPO) oder zur StPO, vor allem aber die
u.a. durch Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten namentlich zum Ak-
teneinsichtsrecht in Bußgeldsachen in Bewegung geratene Rechtsprechung der
Oberlandesgerichte haben die vorliegende Neuauflage erforderlich gemacht; be-
rücksichtigt sind die bis Ende 2019 erfolgten Veröffentlichungen.

Unverändert geblieben ist indessen das auf den Bedarf von Praktikern zugeschnitte-
ne Konzept, das auch die über die Fragen der eigentlichen Verteidigung hinaus-
gehenden auf den Verkehrsrechtsanwalt zukommenden versicherungs- und verwal-
tungsrechtlichen Fragen behandelt.

Etwas wird sich künftig allerdings ändern:

Nachdem ich das Buch seit seinem Erscheinen vor 25 Jahren in 9 Auflagen bearbei-
tet habe, lege ich die Verantwortung nun in jüngere Hände und bitte meine Nach-
folger mit der gleichen wohlwollenden Kritik zu begleiten, der ich manche wertvol-
le Anregung zu verdanken habe.

Homburg/Saar im Februar 2020 Rechtsanwalt und Justizrat
Hans-Jürgen Gebhardt
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Teil 1 Im Vorfeld der Verteidigung

Vorbemerkung: In Verkehrssachen hat es der Anwalt viel häufiger als sonst mit
Fällen zu tun, in die mehrere Personen involviert sind. Es bleibt dann nicht aus,
dass er mehrere Beteiligte – seien es Unfallgeschädigte oder Tatverdächtige – ver-
tritt.

Die Übernahme solcher Mandate ist indessen oft viel problematischer, als dies auf
den ersten Blick erscheint. Deshalb werden berufs- und strafrechtliche Fragen be-
wusst an den Anfang gestellt.

Im Anschluss daran werden verfahrensrechtliche Themen behandelt.

Die Verteidigung in Verkehrssachen ist zwar nicht auf Kollision angelegt, und der
Verteidiger muss versuchen, schon in der I. Instanz zu einem befriedigenden Ergeb-
nis zu kommen, so dass Verfahrensfragen eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Leider gibt es aber auch in Verkehrssachen Richter, die auf die berechtigten Belan-
ge der Verteidigung nicht ausreichend Rücksicht nehmen. Solchen Richtern ist das
Kapitel zu verfahrensrechtlichen Vorschriften gewidmet.
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Kapitel 1 Verfahrensrecht: Allgemeine
Verfahrensfragen

Hinweis: Da gem. § 46 OWiG strafverfahrensrechtliche Grundsätze für das Buß-
geldverfahren sinngemäß gelten, soweit das Ordnungswidrigkeitengesetz nichts an-
deres bestimmt, wird bei der nachfolgenden Darstellung nicht zwischen Strafrecht
und Ordnungswidrigkeitenrecht unterschieden.

§ 1 Mandatsannahme

A. Ausschluss von Doppelmandaten

In Verkehrssachen ist die Gefahr von Doppelmandaten besonders groß. Ohne wirk-
same Kontrolle, zu der der Anwalt schon aus Standesgründen verpflichtet ist, wird
oft erst sehr spät erkannt, dass ein Doppelmandat angenommen wurde (z.B. vertei-
digt ein Anwalt der Sozietät den Unfallfahrer, während gleichzeitig der Sozius die
Ansprüche des Geschädigten gegen den Fahrzeughalter und dessen Versicherung
geltend macht).

Welch groteske Situationen entstehen können, wenn keine ausreichende Kontrolle
betrieben wird, haben neulich Saarbrücker Kollegen erfahren: Über das von ihnen
erstrittene Versäumnisurteil konnten sie sich nur so lange freuen, bis sie feststellten,
dass sie für beide Prozessparteien tätig waren.

Ein Doppelmandat kann nicht nur zu standes- und strafrechtlichen Problemen füh-
ren. Der Anwalt bringt sich zudem auch noch um den Lohn seiner Arbeit, da er ver-
pflichtet ist, beide Mandate sofort – und ohne ein Honorar verlangen zu können –
niederzulegen. In Verkehrssachen sind deshalb gewissenhafte Kontrollmaßnahmen
unerlässlich. Am besten, die Kontrolle setzt bereits bei der ersten Terminverein-
barung ein.

Eine einfache und effektive Kontrolle ermöglicht ein Unfalltagebuch: Ein solches
lässt sich etwa führen, indem man in einen normalen Kalender unter dem Ereignis-
datum sämtliche verfügbaren Informationen zu den Parteien einträgt.

Solange nicht sämtliche Unfallbeteiligte – nicht nur Fahrer, sondern auch die Halter
und verletzte Beifahrer – bekannt sind, ist bei identischem Unfalldatum größte Vor-
sicht geboten!

§ 1
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B. Berufs- bzw. strafrechtliche Fragen

I. Ermittlungsaktenauszug

Zum Anspruch des Verteidigers auf Akteneinsicht siehe auch die späteren Erläute-
rungen (vgl. § 18 Rdn 5–16).

Der Verteidiger darf sich Ablichtungen aus den Akten anfertigen (BGHSt 18, 369).
Einsicht in die Ermittlungsakten darf er allerdings weder seinem Mandanten noch
anderen Personen gewähren. Nur wenn der Untersuchungszweck nicht gefährdet
wird und auch keine Verwendung zu verfahrensfremden Zwecken droht, darf er sei-
nem Mandanten Aktenauszüge übergeben (BGH NJW 1980, 64).

Die Übersendung eines Aktenauszuges ist weder zu beanstanden, wenn sie an die
gegnerische Versicherung, noch ist sie zu beanstanden, wenn sie an die des Man-
danten erfolgt. Dennoch muss der Anwalt immer überprüfen, ob im Einzelfall nicht
ein Interessenkonflikt entstehen kann.1

II. Einlassung

Es ist nicht zu beanstanden, dass der Verteidiger seinen Mandanten über die
Rechtslage und seine Rechte umfassend belehrt (OLG Düsseldorf JR 1984, 257),
auch dann nicht, wenn er ihn schon belehrt, bevor er sich überhaupt dessen Sach-
verhaltsschilderung angehört hat. So darf er ihm z.B. Konstellationen nennen, bei
deren Vorliegen der Mandant straffrei bliebe.

Dem Verteidiger ist – solange er nicht wider besseres Wissen handelt – ein Vorwurf
auch dann nicht zu machen, wenn er eine Einlassung weitergibt, von deren Unrich-
tigkeit er überzeugt ist (BGH, Beschl. v. 16.9.1981 – 3 StR 234/81). Eine Strafver-
eitelung (§ 258 StGB) würde er allerdings dann begehen, wenn er unwahre Einlas-
sungen des Mandanten anregen oder gar erfinden würde.2

Achtung: Strafbarkeit nach § 164 Abs. 2 StGB:

Eine falsche Verdächtigung gem. § 164 Abs. 2 StGB begeht der Anwalt, der wi-
der besseren Wissens (eine Bußgeldsache genügt) einen falschen Fahrer angibt
(zu den Einzelheiten s. § 9 Rdn 7).

Darüber hinaus macht er sich eines berufsrechtlichen Verstoßes gegen § 43a
BRAO, der die Verbreitung von Unwahrheiten verbietet, schuldig (Anwalts-
gerichtshof Celle, Urt. v. 17.8.18 – 2 AnwG 2/2018).
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Tipp

Ein Rechtsanwalt, der sich im Auftrag eines Mandanten äußert, wird nicht als
Privatperson, sondern in seiner Funktion als Rechtsanwalt und Vertreter seines
Mandanten tätig. Er stellt somit keine persönlichen Behauptungen auf und kann
deshalb wegen etwaiger ehrenrühriger Äußerungen nicht persönlich auf Unter-
lassung verklagt werden (BVerfG AnwBl 1996, 468).

Tipp

Zur Abgrenzung zulässigen Verteidigerverhaltens von Strafvereitelung siehe
OLG Düsseldorf StraFo 1997, 333.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der Anwalt, der die selbstbelastende
Sachverhaltsschilderung seines Mandanten kennt, ihm zum Schweigen rät.3 Solan-
ge nicht eine bewusst wahrheitswidrige Abstimmung erfolgt, ist schließlich auch
die Koordination der Einlassungen mehrerer Beschuldigter durch die Verteidiger
zulässig (OLG Frankfurt NStZ 1981, 144).

III. Eigene Ermittlungen

Eigene Ermittlungen des Verteidigers sind zulässig. Er darf Zeugen hören und ihre
Aussagen schriftlich fixieren (OLG Frankfurt NStZ 1981, 144).4 Generell darf der
Verteidiger – er kann hierzu seinem Mandanten gegenüber geradezu verpflichtet
sein – mit allen Personen Kontakt aufnehmen, die für die Verteidigung von Bedeu-
tung sein können und auf einen Zeugen dahingehend einwirken, dass er von seinem
Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch macht.5

Da Gerichte einer vom Verteidiger durchgeführten Zeugenvernehmung – wenn sie
überhaupt von deren Zulässigkeit ausgehen – mit großem Misstrauen begegnen,
muss der Verteidiger größte Sorgfalt walten lassen; er muss schon den bloßen An-
schein vermeiden, er wolle den Zeugen beeinflussen. Aus diesem Grunde ist es rat-
sam, ihn vor seiner Befragung eingehend zu belehren.

Aus Beweissicherungsgründen sollte der Verteidiger den Zeugen um schriftliche
Bestätigung der Belehrung und der Aussage bitten. Unliebsame Überraschungen in
der Hauptverhandlung werden durch den Hinweis vermieden, dass der Zeuge auf
Frage hin das mit dem Verteidiger geführte Gespräch erwähnen muss.

B. Berufs- bzw. strafrechtliche Fragen § 1
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IV. Unfallflucht

Anstelle des Schädigers darf der Verteidiger die Schadensregulierung durchführen
(mit der Schadensregulierung nimmt die Intensität ab, mit der in Fluchtfällen ermit-
telt wird).

Der Verteidiger darf – dies erwartet der Mandant geradezu von ihm – den Mandan-
ten vor der zu erwartenden Ermittlungstätigkeit der Polizei warnen, ihn z.B. darauf
hinweisen, dass die Polizei in allen im Umkreis liegenden Reparaturwerkstätten
nach Fahrzeugen mit einem passenden Beschädigungsbild fahnden wird. Es ist
auch nicht zu beanstanden, wenn er seinem Mandanten von einer Selbstanzeige
abrät (BGH NJW 1952, 899).

Die Rechtsbelehrung in Unfallfluchtfällen umfasst natürlich auch die Schadens-
höhe, ab der nach der Rechtsprechung regelmäßig die Fahrerlaubnis entzogen wird.
Die Grenze des Zulässigen wäre allerdings überschritten, wenn der Anwalt dem
Mandanten Wege aufzeigte, wie die „offizielle“ Schadenshöhe im Zusammenwir-
ken mit dem Geschädigten „gedrückt“ werden kann.

V. Nichtvorlage von Beweismitteln

Der Verteidiger darf ein für den Mandanten eingeholtes nachteiliges Privatgutach-
ten dem Gericht vorenthalten (LG Koblenz StV 1994, 378); ihm als gefälscht be-
kannte Beweismittel darf er nicht verwenden, geschweige denn gar selbst verfäl-
schen (BGH NStZ 1993, 136).

VI. Kennzeichenanzeigen (Wiedererkennen)

Erteilt der Anwalt, um eine aufdringliche Ermittlungstätigkeit zu unterbinden,
schon im Voraus sämtlichen Polizeibeamten der ermittelnden Dienststelle Hausver-
bot, ist dies – auch aus standesrechtlicher Sicht – nicht zu beanstanden.

In Verkehrssachen wird das eigentlich vorgeschriebene Gegenüberstellungsverfah-
ren zumeist nicht durchgeführt. Es besteht deshalb die nicht zu unterschätzende Ge-
fahr, dass ein Zeuge den Angeklagten als Täter identifiziert, so wie er jeden anderen
auf der Anklagebank Sitzenden als Täter bezeichnet hätte.

Kommt es auf die Frage an, ob der Mandant als Täter zu identifizieren ist, muss der
Verteidiger rechtzeitig reagieren. Er darf dem Mandanten raten, sein Aussehen zu
verändern (OLG Karlsruhe StV 1991, 519). Ebenso zulässig ist es, bereits im Er-
mittlungsverfahren Fotografien einzureichen, auf denen sein Mandant mit ver-
ändertem Aussehen abgebildet ist.

Findet die Hauptverhandlung statt, ohne dass vorher eine Gegenüberstellung durch-
geführt wurde, besteht die Gefahr, dass ein Zeuge den Mandanten nur deshalb als
Täter identifiziert, weil er ihn als Angeklagten erkannt hat. Um dies zu verhindern,
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sind Richter fast immer bereit zuzulassen, dass der Angeklagte neben seinem Ver-
teidiger Platz nimmt und der Verteidiger keine Robe trägt.

Höchst bedenklich wäre es, wenn sich der Anwalt an dem Versuch beteiligte, die
Zeugen in die Irre zu führen, z.B. dadurch, dass Anwalt und Angeklagter mehrfach
an den vor dem Sitzungssaal wartenden Zeugen vorbeigehen und der Angeklagte
Robe und Aktenkoffer trägt.

Tipp

Einzelheiten zu Kennzeichenanzeigen (siehe § 10 Rdn 25 ff.).

VII. Hauptverhandlung

Grundsatz: Prozessual zulässiges Handeln des Verteidigers im Interesse sachge-
rechter Strafverteidigung lässt die Tatbestandsmäßigkeit der Strafvereitelung gem.
§ 258 Abs. 1 StGB von vornherein entfallen (KG NStZ 1988, 178; OLG Düsseldorf
NStZ 1991, 299). Er hat aber jede aktive Verdunkelung oder Verzerrung der wahren
Sachlage und sachwidrige Erschwerung der Strafverfolgung zu unterlassen (OLG
Düsseldorf NStZ 1991, 299).

1. Zeugen

Die Kontaktaufnahme des Anwaltes zu einem Anzeigewilligen mit dem Ziel, die-
sen von dem Vorhaben abzubringen, den Mandanten anzuzeigen, ist unbestritten
zulässig.6

Der Anwalt darf einem aussageverweigerungsberechtigten Zeugen zur Aus-
sageverweigerung raten oder gar durch Zureden auf ihn einwirken (BGH NJW
1957, 1808; BGHSt 10, 393), einen zur Falschaussage Bereiten dagegen noch nicht
einmal benennen (BGH NJW 1983, 2712), geschweige denn einen Vereidigungs-
antrag stellen. Tut er dies dennoch, macht er sich einer Beihilfe zum Meineid straf-
bar, einem Verbrechen, das noch nicht einmal eine Verfahrenseinstellung gem.
§ 153a StPO zuließe.

Achtung

Der Anwalt, der auf einen Zeugen einwirkt, die Anzeige zurückzunehmen und
zu erklären, es sei alles nur ein „Dummejungenstreich“ gewesen, ist wegen
Strafvereitelung gem. § 258 StGB nur dann zu bestrafen, wenn er weiß, dass die
Anzeige zu Recht erstattet worden ist und er in der Absicht tätig wird, seinen
Mandanten der Bestrafung zu entziehen.

B. Berufs- bzw. strafrechtliche Fragen § 1
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Dabei reicht es nicht aus, dass der Verteidiger die Richtigkeit der gegen seinen
Mandanten erhobenen Anzeige lediglich für möglich hält (OLG Düsseldorf
StraFo 1998, 119).

Ein Verstoß kann sogar zum Ausschluss aus der Anwaltschaft führen, denn in der
Regel ist ein Rechtsanwalt, der wegen eines Aussagedeliktes bestraft werden muss-
te, untragbar (BGH BRAK-Mitt 1991, 229). Hierauf ist deshalb so eindringlich hin-
zuweisen, weil Laien – und zuweilen auch Anwälte – in Bezug auf Aussagedelikte
nicht immer ein ausreichendes Unrechtsbewusstsein entwickeln. Nach einer abzu-
lehnenden älteren Entscheidung des BGH (MDR 1957, 267) soll sich der Verteidi-
ger bereits dann strafbar machen, wenn er – ohne einzugreifen – eine falsche Zeu-
genaussage zulässt.

2. Angriff gegen Beweismittel

Angriffe gegen die seinen Mandanten belastenden Beweismittel sind selbst dann
legitim, wenn der Verteidiger aufgrund eines Geständnisses die Schuld seines Man-
danten kennt. Er darf z.B. die Aussagen eines Zeugen mit der Behauptung infrage
stellen, dieser habe das Geschehen ohne Brille gar nicht beobachten können, ob-
wohl er von seinem Mandanten weiß, dass der Zeuge alles genau beobachtet hat.

3. Schlussantrag

Auf „Freispruch mangels Beweises“ darf der Verteidiger trotz eines ihm gegenüber
abgegebenen Geständnisses plädieren (BGH NJW 1980, 64), ein Antrag auf Frei-
spruch wegen „erwiesener Unschuld“ soll jedoch standeswidrig sein.

VIII. Verfahrensverzögerung

Der Verteidiger darf mit den zulässigen Mitteln (z.B. Beweisanträgen oder Rechts-
mitteln) den rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens verzögern (OLG Düsseldorf
StV 1986, 288), auch wenn dies zu verfahrensfremden Zwecken geschieht, z.B. um
die Löschung von Voreintragungen zu erreichen.

Selbst wenn das Gericht der Auffassung ist, die Beweisanträge der Verteidigung
dienten nur der Verfahrensverzögerung, kann es dem Verteidiger das Recht, Be-
weisanträge zu stellen, grundsätzlich nicht entziehen (BGH NJW 1992, 1445).

IX. Ordnungsmittel gegen Verteidiger

Die Festsetzung von Ordnungsmitteln gegen einen Verteidiger nach §§ 177, 178
GVG ist unzulässig (OLG Hamm NZV 2003, 491).
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C. Vertretung mehrerer Beteiligter

Literatur zur Zulässigkeit der Vertretung mehrerer Beteiligter:
Kääb, NZV 2003, 121; Schulz, zfs 2016, 604; van Bühren, SpV 2004, 58, van Bühren, zfs 2014, 189.

I. Parteiverrat, § 356 StGB

Vertritt der Anwalt mehrere an einem Unfall beteiligte Mandanten, ist von Anfang
an der Frage, ob eine widerstreitende Interessenlage entstehen kann, größte Auf-
merksamkeit zu widmen.

Beispielsweise kann bei der gleichzeitigen Vertretung von Fahrer und verletztem
Insassen spätestens dann eine Pflichtenkollision entstehen, wenn der Unfallgegner
– wenn auch im Endergebnis völlig ungerechtfertigt – eine Mithaftung des Fahrers
behauptet.

Da seit dem Inkrafttreten des 2. Schadensrechtsänderungsgesetzes der Beifahrer ge-
gen seinen Fahrer auch ohne Nachweis eines Verschuldens Ansprüche hat, droht
bei der Übernahme des Mandates für beide eine solche Pflichtenkollision sogar von
Anfang an; abgesehen von der extrem seltenen Ausnahme der höheren Gewalt, haf-
tet der Fahrer neben dem Unfallschuldigen dem Beifahrer nämlich als Gesamt-
schuldner.

Tipp

Dennoch wird indessen in eindeutigen Haftungsfällen nicht von widerstreiten-
den Interessen zwischen Fahrer und Beifahrer ausgegangen werden können.
Ein solches interessengegensätzliches Handeln ist jedoch im § 356 StGB vo-
rausgesetzt (OLG Düsseldorf DAR 2003, 83).

Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Mandate von Anfang an auf Ansprüche ge-
gen Dritte beschränkt worden sind. Dann kann kein Interessengegensatz entste-
hen und eine solche Beschränkung ist zulässig, da im Zivilrecht die Parteien ihr
Interesse selbst bestimmen können.7 In diesem Sinne haben auch die meisten
Kammern bei einer im Jahre 2004 durchgeführten Umfrage votiert.8

Die Brisanz der Frage wird besonders im Falle der Vertretung von Ehepartnern,
Freunden oder Arbeitskollegen häufig verkannt, denn die Pflichtwidrigkeit der an-
waltschaftlichen Tätigkeit ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der erste Man-
dant sich mit der Vertretung des anderen einverstanden erklärt hat (BGHSt 18,
192; OLG Zweibrücken NStZ 1995, 35), und zwar unabhängig davon, ob das erste
Mandat beendet war oder nicht (RGSt 66, 104).
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Im Strafverfahren sind der Beschuldigte und der durch die Tat Verletzte Parteien
(BGHSt 5, 285), so dass bei der Vertretung von Fahrer und verletztem Beifahrer
diese Grundsätze auch im Falle der Nebenklage zu beachten sind. Widerstreitende
Interessen können auch bei der Nebenklagevertretung von Fahrer und Beifahrer
spätestens dann entstehen, wenn der Unfallgegner eine Mithaftung des Fahrers ein-
wendet.

Schließlich kann Parteiverrat vorliegen, wenn der Anwalt den Unfallfahrer vertei-
digt und – gleich, ob zur selben Zeit oder danach – die Interessen eines Unfall-
geschädigten vertritt, auch wenn dies mit dem Einverständnis der Beteiligten ge-
schieht. Daran ändert nichts, dass die Ansprüche nur gegen den hinter dem Fahrer
stehenden Haftpflichtversicherer gerichtet werden (BayObLG NJW 1995, 606;
OLG Saarbrücken zfs 2015, 509). Problematisch kann schließlich bereits die Be-
schaffung eines Aktenauszuges für die gegnerische Versicherung sein.9

II. Zahl der Verteidiger, § 137 StPO

Die Zahl der Verteidiger ist auch im Bußgeldverfahren (OLG Düsseldorf VRS 85,
321) auf drei beschränkt. Dabei ist ein Unterbevollmächtigter, der neben dem Voll-
machtgeber auftritt, mitzuzählen. Selbst wenn die Vollmacht auf mehr als drei Mit-
glieder einer Sozietät ausgestellt ist, liegt ein Verstoß gegen § 137 StPO nicht vor,
wenn sich nicht mehr als drei Mitglieder der Sozietät zum Verteidiger bestellen
(BVerfGE 43, 79; LG Kempten zfs 2004, 285; LG Bielefeld zfs 2005, 314).

III. Gemeinschaftliche Verteidigung, § 146 StPO

Das Verbot der gemeinschaftlichen Verteidigung mehrerer Betroffener durch einen
Verteidiger gilt auch im Bußgeldverfahren (BVerfGE 45, 272).

Unzulässig ist die gemeinschaftliche Verteidigung in folgenden Fällen:

1. Dieselbe Tat

Dieses Verteidigungsverbot gilt auch dann, wenn in getrennten Verfahren gegen
die Betroffenen wegen derselben Tat ermittelt wird und der Verteidiger in jedem
Verfahren nur einen Betroffenen verteidigt (BVerfG NJW 1976, 231).

Dieselbe Tat liegt wohl auch dann vor, wenn der erste Beschuldigte wegen Verlet-
zung der Aufsichtspflicht nach § 130 OWiG und der zweite wegen einer zugrunde
liegenden Zuwiderhandlung verfolgt wird, nicht aber bei gleichzeitiger Verteidi-
gung des persönlich Betroffenen und der zugehörigen juristischen Person, § 30
OWiG (BVerfGE 45, 272).
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Tipp

Tatidentität ist nicht gegeben beim Führen eines Kraftfahrzeuges mit Sicher-
heitsmängeln (oder ohne Fahrerlaubnis) und Anordnen bzw. Zulassen der Fahrt
durch den Halter, so dass die Verteidigung von Fahrer und Halter in gleichzeitig
laufenden (nicht verbundenen) Verfahren durch einen Verteidiger zulässig ist
(LG Hamburg NZV 1990, 325; LG Verden DAR 1991, 113; LG Berlin DAR
2002, 91).

2. Verfahrensidentität

Mit der Verfahrensverbindung wird die Verteidigung auch dann unzulässig, wenn
es sich um verschiedene Taten handelt. Eine zum Ausschluss des Verteidigers füh-
rende Verfahrensverbindung kann allerdings ermessensmissbräuchlich sein.10

Auch bei Tat- oder Verfahrensidentität bleibt die Verteidigung dann zulässig, wenn
die Sozietät mehrere Beschuldigte (die Sozien jedoch jeweils einen anderen Be-
schuldigten) verteidigt (BVerfGE 45, 272).

Tipp

Sukzessive Mehrfachverteidigung, d.h. Verteidigung, bei der die einzelnen
Mandate vom Verteidiger zeitlich nacheinander ausgeübt werden, ist seit dem
Strafverfahrensänderungsgesetz von 198711 zulässig.

Das Verteidigerverhältnis zum früher verteidigten Betroffenen muss rechtlich been-
det sein, z.B. durch Kündigung des Mandanten oder Niederlegung des Mandates
durch den Verteidiger. Eine entsprechende Erklärung des Verteidigers reicht aus
(OLG Karlsruhe NStZ 1988, 567). Die Rechtskraft der Bußgeldentscheidung oder
die vorgerichtliche Einstellung des Verfahrens sollen dagegen nicht ausreichen
(str.).

3. Verteidigung mehrerer Beschuldigter durch Mitglieder einer

Sozietät

Wenn auch die Verteidigung mehrerer Beschuldigter durch Mitglieder einer Sozie-
tät unstreitig nicht unter § 356 StGB fällt, ist umstritten, ob eine solche gemeinsame
Verteidigung nicht gegen Berufsrecht (§ 43a Abs. 4 BRAO) verstößt. Wenn das In-
teresse der Beschuldigten gleich gerichtet ist, scheidet auch ein Verstoß gegen das
Berufsrecht aus. Selbst dann, wenn ein Interessenwiderstreit nicht auszuschließen
ist, müsste die Verteidigung bei verfassungskonformer Auslegung berufsrechtlich
zulässig sein.12 Auf keinen Fall spricht es aber für einen guten Stil der Kanzlei,
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wenn in Fällen eines Interessenwiderstreites beide Angeklagten von derselben
Kanzlei verteidigt werden.

D. Anwaltschaftliche Verschwiegenheitspflicht

Literatur zur Verschwiegenheitspflicht:
Quaas, BRAK-Mitt 2013, 258 ff.

Die in § 43a Abs. 2 BRAO normierte Verschwiegenheitspflicht des Anwaltes ist das
Fundament, auf dem der Anwaltsberuf überhaupt nur sinnvoll ausgeübt werden
kann. Die Verletzung dieser Pflicht ist in § 203 StGB unter Strafe gestellt. Als Kon-
sequenz aus der Pflicht zur Verschwiegenheit steht dem Anwalt ein Schweigerecht
zu, das vom Schutzumfang des Art. 12 Abs. 1 GG, dem Grundrecht der Berufsfrei-
heit, erfasst wird.

Prozessrechtlich wird die Verschwiegenheitspflicht durch Zeugnis- und Auskunfts-
verweigerungsrechte u.a. in der ZPO (§ 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO), vor allem aber in
der Strafprozessordnung durch § 53 Abs. 1 Nr. 3 und § 102 Abs. 1 S. 3 StPO sowie
durch das Beschlagnahmeverbot des § 97 StPO abgesichert.

Die Pflicht des Anwaltes zur Verschwiegenheit entfällt allerdings dann, wenn der
Mandant den Rechtsanwalt von dieser Pflicht entbindet oder – für die Praxis beson-
ders wichtig – wenn der Anwalt zur Wahrnehmung berechtigter Interessen nicht
mehr an seine Verschwiegenheit gebunden ist. Typischer Anwendungsbereich sind
Vergütungsklagen des Anwalts gegen seinen zahlungsunwilligen Mandanten. Dann
gebührt dem berechtigten Honoraranspruch des Anwaltes der Vorzug vor der Ver-
schwiegenheitspflicht. In solchen Fällen hat auch ein vom Gebührenkläger als Zeu-
ge benannter angestellter Anwalt grundsätzlich kein Zeugnisverweigerungsrecht
mehr.
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§ 2 Vollmacht

A. Zustandekommen, Form und Umfang

Das Verteidigungsverhältnis wird durch einen zivilrechtlichen Vertrag begründet.
Eine Vollmachtsurkunde als schriftlicher Nachweis für diese Beauftragung ist
nicht vorgeschrieben (BayObLG VRS 61, 39; OLG Karlsruhe AnwBl 1982, 167;
LG Ellwangen NStZ 2003, 331; OLG Bamberg zfs 2007, 232). Meldet sich ein
Rechtsanwalt als Verteidiger, spricht eine Vermutung für seine Bevollmächtigung
(LG Hagen StV 1983, 145; BGH NStZ-RR 1998, 18; BVerfG AnwBl 2012, 280).
Er darf dann nicht unter Hinweis auf die fehlende schriftliche Vollmacht zurück-
gewiesen werden (BayObLG AnwBl 1981, 18). Bereits der Hinweis, er könne ohne
schriftliche Vollmacht nicht auftreten, ist ein konkludenter Beschluss i.S.d. § 338
Nr. 8 StPO bzw. § 79 Nr. 3 OWiG (OLG Hamm zfs 1981, 191; BayObLG DAR
1981, 63).

Hat das Gericht Zweifel, darf es nicht untätig bleiben, sondern muss ggf. die Voll-
macht anfordern (OLG Hamm VRS 68, 49). Die Vorlage einer Vollmachtsablich-
tung bzw. einer Telefaxkopie reicht aus (BayObLG DAR 1983, 252; OLG Köln
NZV 2004, 595; OLG Düsseldorf zfs 2004, 42).

Die von einem Verteidiger vorgenommenen Handlungen sind unabhängig von der
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht wirksam, alleine die (nicht formbedürftige)
Mandatserteilung zählt (RGSt 66, 266). So ist z.B. der vom Verteidiger rechtzeitig
eingelegte Einspruch auch dann wirksam, wenn dieser erst nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist seine Bevollmächtigung nachweist (OLG Düsseldorf bei Göhler, NStZ
1982, 11). Das gilt auch für den Fall einer Unterbevollmächtigung (OLG Düssel-
dorf StraFo 1998, 227).

Anders ist dies in Fällen von Beschränkung, Rücknahme oder Verzicht auf Rechts-
mittel, denn diese können nur von einem Verteidiger erklärt werden, der seine aus-
drückliche Ermächtigung dafür nachgewiesen hat. Hierfür genügt noch nicht ein-
mal eine per Formular allgemein erteilte Vollmacht, die den Verteidiger zur
Beschränkung oder Rücknahme von (selbst im Zeitpunkt der Vollmachtserteilung
noch gar nicht eingelegten) Rechtsmitteln (BVerfG NJW 1993, 456) oder auch zum
Rechtsmittelverzicht berechtigt, sondern nur, wenn die Vollmacht eine ausdrück-
liche Ermächtigung hierzu (§ 46 Abs. 1 OWiG, § 302 Abs. 2 StPO) enthält (OLG
Karlsruhe zfs 1997, 393; Thüringer OLG zfs 2007, 412; KG NJW 2009, 1686).

Anderes soll dann gelten, wenn sich der Verteidiger erst im Berufungsverfahren be-
stellt hat (Hanseatisches OLG StraFo 1998, 49).

Achtung: Zustellungen für den Mandanten

Der gewählte Verteidiger, dessen schriftliche Vollmacht sich bei den Akten be-
findet, gilt kraft Gesetzes (§ 145a Abs. 2 StPO; § 51 Abs. 3 OWiG) als ermäch-
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tigt, Zustellungen (aber keine Ladungen) und sonstige Mitteilungen, wie z.B.
Zustellung des Bußgeldbescheides, der Anklage (§ 201 StPO), eines Hinweises
nach § 72 Abs. 1 S. 2 OWiG oder des Urteiles für den Beschuldigten entgegen-
zunehmen.

Zugestellt werden kann dem Anwalt jedoch nur dann, wenn eine entsprechende
Vollmacht im Zeitpunkt Entscheidung bzw. Zustellung schriftlich vorlag (OLG
Düsseldorf ZAP 2004, 105; BGH, Beschl. v. 3.12.2008 – 2 StR 500/08). Da
sich die Zustellungsbevollmächtigung aus dem Gesetz ergibt, kann sie auch
nicht durch entsprechende Formulierungen in der Vollmachtsurkunde einge-
schränkt werden (OLG Köln NZV 2004, 595; OLG Dresden DAR 2005, 572).

Eine außergerichtliche Vollmacht reicht nicht aus (OLG Brandenburg zfs 2005,
571); eine ausdrücklich (nur) für das Strafverfahren erteilte fingiert für das sich
anschließende Bußgeldverfahren ebensowenig eine Zustellungsvollmacht
(OLG Brandenburg, Urt. v. 4.12.2008 – 2 Ss 121 Z/08; OLG Zweibrücken zfs
2016, 172), wie die zur Regulierung zivilrechtlicher Ansprüche legitimierende
(AG Berlin-Tiergarten NZV 2018, 340).

Dies gilt auch für eine außergerichtliche Vollmacht, zumindest so lange nicht
die Gesamtumstände unmissverständlich auf eine Verteidigungsvollmacht
schließen lassen (OLG Brandenburg DAR 2004, 105; zfs 2005, 571; OLG
Hamm DAR 2004, 105), wohingegen ein Teil der Rechtsprechung (OLG Dres-
den SVR 2007, 393; OLG Düsseldorf NJW 2008, 571; KG VRS 2007, 475; LG
Berlin DAR 2010, 533) im Hinblick auf die für die Verwaltungsbehörden an-
dernfalls bestehende „Verjährungsfalle“ damit sehr viel großzügiger umgehen.

Schließlich entsteht eine gesetzliche Zustellungsvollmacht auch nicht dadurch,
dass der Anwalt in der Hauptverhandlung als Verteidiger aufgetreten ist (BGH
NJW 1996, 406; BayObLG DAR 2003, 380).

Achtung: Zustellungsvollmacht gilt nicht für alle Anwälte einer Kanzlei

Zustellungsbevollmächtigt ist auch bei einer aus mehreren Anwälten bestehen-
den Kanzlei nur der Anwalt, der sich zum Verteidiger bestellt hat (OLG Zwei-
brücken zfs 2016, 172).

Achtung: Rechtsgeschäftliche Vollmacht

Auch ohne dass eine schriftliche Verteidigervollmacht vorliegt, ist eine Zustel-
lung dann möglich, wenn dem Verteidiger eine zur Zustellung bevollmächtigen-
de rechtsgeschäftliche Vollmacht (die keiner Schriftform bedarf) erteilt worden
war. Dabei ist es unschädlich, wenn das Bestehen einer solchen Vollmacht erst
nach der Zustellung nachgewiesen wird (BGH NStZ 1997, 293; OLG Hamm
NZV 2005, 386; OLG Braunschweig DAR 2013, 524; KG DAR 2016, 148).
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Der Verteidiger wird deshalb darauf zu achten haben, dass das von der Soldan-
Stiftung vertriebene Formular eine solche u.U. sich im Einzelfall nachteilig aus-
wirkende rechtsgeschäftliche Vollmacht enthält.

Tipp: Unwirksame Zustellung

Die Frage, ob dem Anwalt wirksam zugestellt werden konnte, ist nicht nur für
den Beginn des Laufs von Rechtsmittelfristen von Bedeutung, sondern in Buß-
geldsachen vor allem auch für die Frage, ob die Zustellung des Bußgeldbeschei-
des verjährungsunterbrechende Wirkung hatte (OLG Düsseldorf DAR 2004, 41;
OLG Brandenburg zfs 2005, 571; OLG Köln DAR 2013, 337; siehe auch § 4
Rdn 45 ff., § 28 Rdn 66 ff.).

Ladungen des Mandanten über den Verteidiger: Ladungen des Mandanten kön-
nen auch einem Verteidiger, dessen schriftliche Vollmacht vorliegt, nur zugestellt
werden, wenn dies die Vollmacht ausdrücklich vorsieht (OLG Düsseldorf StV
1990, 536; BayObLG NZV 2004, 155).

B. Untervollmacht

Der Verteidiger, dessen schriftliche, zur Unterbevollmächtigung ermächtigende
Vertretungsvollmacht vorliegt, braucht eine Untervollmacht nicht schriftlich zu
erteilen (BayObLG NZV 1991, 403; OLG Braunschweig DAR 1992, 392; OLG
Düsseldorf StraFo 1998, 227). Solange keine abweichende schriftliche Untervoll-
macht vorgelegt wird, ist davon auszugehen, dass die Untervollmacht den gleichen
Umfang wie die Hauptvollmacht hat (BayObLG zfs 1992, 321).

C. Beschränkung des Einspruchs bzw. des Rechtsmittels
sowie Rechtsmittelverzicht

Entsprechende Erklärungen kann der Verteidiger nicht bereits aufgrund seiner Ver-
teidigungsvollmacht abgeben; er bedarf hierzu vielmehr einer ausdrücklichen Er-
mächtigung (OLG Bamberg zfs 2018, 598). Hierfür reicht die entsprechende Passa-
ge im Formular nur dann aus, wenn die Vollmacht gerade im Hinblick auf das
Rechtsmittel erteilt wurde (BGH, Beschl. v. 31.8.2016 – 2 StR 267/16; OLG Olden-
burg StV 2018, 151; KG, Urt. v. 1.3.2018 – 121 Ss 15/18 [11/18]) bzw. dem Vertei-
diger eine entsprechende Ermächtigung ausdrücklich oder stillschweigend erteilt
wurde (OLG Hamm SVR 2017, 397).

D. Erklärungsvollmacht

Von der allgemeinen, zur Verteidigung ermächtigenden Vollmacht ist die Erklä-
rungsvollmacht (§ 234 StPO) zu unterscheiden: Die Erklärungsvollmacht berech-
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tigt den Verteidiger zur Vertretung in der Erklärung und im Willen (BGHSt 9,
356; OLG Zweibrücken NZV 1994, 372; OLG Hamm zfs 2008, 348) und räumt
ihm somit neben seinen eigenen auch die Befugnisse des abwesenden Angeklagten
(Betroffenen) ein.

Gerade in Verkehrssachen hat die Erklärungsvollmacht besondere Bedeutung, ist
doch bei ihrem Vorliegen die Verwerfung des Einspruches gegen den Strafbefehl
bzw. der Berufung des abwesenden Angeklagten selbst dann unzulässig (§ 411
Abs. 2 bzw. § 329 Abs. 1 StPO), wenn sein persönliches Erscheinen angeordnet war
(OLG Hamm zfs 2008, 348). Dies gilt auch dann, wenn der Verteidiger – so wie es
auch das Recht des Angeklagten wäre – Erklärungen zur Sache nicht abgibt (KG
VRS 33, 448). Erforderlich ist lediglich, dass er seine Bereitschaft erklärt, zur Sa-
che verhandeln zu wollen (LG Verden NJW 1974, 2195).

Für das Bußgeldverfahren hat die Erklärungsvollmacht durch die OWi-Reform von
1998, die das Abwesenheitsrecht des Betroffenen nach § 73 OWiG abgeschafft hat,
an Bedeutung verloren, denn jetzt braucht der Richter nicht mehr – wie zuvor (z.B.
BayObLG bei Rüdt, DAR 1984, 247) – besonders zu begründen, warum er nicht in
Abwesenheit des Betroffenen mit dem erklärungsbereiten Verteidiger verhandeln
konnte; wichtig bleibt sie aber für einen vom Verteidiger gestellten Antrag, den Be-
troffenen von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen zu entbinden.

Achtung: Antrag auf Entbindung nur mit Erklärungsvollmacht möglich

Der Verteidiger kann einen Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum
persönlichen Erscheinen nur dann wirksam stellen, wenn er eine – über die blo-
ße Verteidigungsvollmacht hinausgehende – Erklärungsvollmacht hat und diese
dem Gericht schriftlich vorliegt (OLG Hamm zfs 2004, 42; OLG Bamberg
NSTZ 2007, 180; OLG Rostock DAR 2008, 400; OLG Zweibrücken zfs 2011,
97).

Mit dem Entbindungsantrag verzichtet nämlich der Betroffene auf ein elementares
Recht und einen solchen Verzicht kann nur er selbst oder ein entsprechend legiti-
mierter Vertreter, nicht aber der Verteidiger als solcher erklären (BGH NJW 1959,
731).

Im Gegensatz zur Verteidigungsvollmacht braucht das Gericht die Vertretungs-
vollmacht nur dann zu beachten, wenn diese bei Beginn der Verhandlung schrift-
lich vorliegt (§ 234 StPO; OLG Koblenz MDR 1972, 801; OLG Düsseldorf ZAP
2004, 1292; BGH, Beschl. v. 3.12.2008 – 2 StR 500/08) oder wenn eine solche
(z.B. anlässlich einer kommissarischen Vernehmung) zu Protokoll erklärt wurde
(OLG Hamm NJW 1954, 1856).

Das gilt allerdings nur für die Erklärungsvollmacht des Hauptbevollmächtigten,
nicht für den von ihm beauftragten Unterbevollmächtigten. Dessen Vollmacht muss
nicht schriftlich vorliegen (OLG Celle DAR 2010, 708).
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Eine nach Zustellung zu den Akten gereichte Vollmacht heilt den Mangel nicht
(OLG Rostock VRS 107, 442).

Die Übersendung einer Telefaxkopie genügt (BVerfG MDR 2000, 836; gemein-
samer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes DAR 2000, 523; OLG Düssel-
dorf zfs 2004, 42).

Tipp

Die schriftliche Vollmacht des Verteidigers kann, wenn eine entsprechende
mündliche Ermächtigung durch den Betroffenen (Angeklagten) vorliegt, vom
Verteidiger selbst unterzeichnet werden (BayObLG NZV 2002, 199; OLG
Brandenburg zfs 2015, 470; a.A. KG StraFo 2018, 71 sowie OLG Köln, Urteil
vom 24.09.2019 III – 1 RBs 328/18).

Keiner Schriftform dagegen bedarf die von einem Verteidiger, dessen schriftliche
Vertretungsvollmacht dem Gericht vorliegt, erteilte Unter- bzw. Vertretungsvoll-
macht (OLG Karlsruhe NStZ 1983, 43; OLG Celle DAR 2010, 708).

Achtung: Notwendige Urteilsausführungen

Grundsätzlich muss im Urteil mitgeteilt werden, ob bzw. wie sich der Ange-
klagte (Betroffene) eingelassen hat.

Da der erklärungsbevollmächtigte Verteidiger auch zu Erklärungen anstelle sei-
nes Mandanten berechtigt ist, muss in Fällen, in denen sich der Betroffene (An-
geklagte) durch einen entsprechend bevollmächtigten Verteidiger hat vertreten
lassen, das Urteil darlegen, ob und ggf. wie sich der Betroffene (Angeklagte)
durch seinen Verteidiger eingelassen hat (OLG Hamm zfs 2008, 348), andern-
falls ist das Urteil bereits auf die Sachrüge hin aufzuheben.

E. Zahl der Verteidiger

Kanzleien mit mehr als drei Anwälten haben immer wieder das Problem, dass sie
auf die Beschränkung des § 137 StPO hingewiesen werden, wenn der Briefkopf der
Kanzlei oder das Vollmachtsformular nicht auf maximal drei Anwälte beschränkt
ist. Selbstverständlich ist es ratsam, die Vollmacht auf drei Verteidiger zu beschrän-
ken, ein Versäumnis ist jedoch unschädlich, da es nur darauf ankommt, wie viele
Mitglieder der Kanzlei das Angebot des Mandanten angenommen und sich zu des-
sen Verteidiger bestellt haben (BVerfGE 43, 79; OLG Karlsruhe VRS 105, 348; LG
Kempten zfs 2004, 285; LG Bielefeld zfs 2005, 314). Zugestellt werden kann nur
dem Anwalt, der sich zum Verteidiger bestellt hat (OLG Zweibrücken zfs 2016,
172).
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Tipp

Arbeiten mehrere Anwälte in dem Verteidigerbüro, sollte sich nur einer von ih-
nen zum Verteidiger bestellen. Dann können nämlich bei Bedarf noch zwei wei-
tere Anwälte der Kanzlei als Unterbevollmächtigte (die bei der Bestimmung der
Zahl der Verteidiger nach § 137 StPO mitzählen) tätig werden.

Haben sich allerdings mehr als drei Anwälte zu Verteidigern bestellt, ist deren Be-
stellung ebenso unwirksam wie eine an sie bewirkte Zustellung (BayObLG NJW
1976, 871; OLG Stuttgart NStZ 1988, 193). Die von ihnen ergriffenen Maßnahmen
bleiben jedoch wirksam (§ 146a Abs. 2 StPO, § 46 OWiG).
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